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auch dazu, die sich daraus ergebenden Konsequenzen und Mög
lichkeiten der Nutzung der diesbezüglichen strafverfahrens- 
rechtlichen Bestimmungen in der Untersuchungsarbeit des MfS 
zu analysieren. Entsprechend der Feststellung des Genossen 
Minister, daß jeder Mitarbeiter begreifen muß, daß die Wahrung 
der Normen der Strafprozeßordnung die Basis für die Erhöhung 
der Rechtssicherheit ist, wollen wir uns im folgenden der Auf
gabe unterziehen, die strafverfahrensrechtlichen Regelungen 
des Prufungsstadiums in ihrer Bedeutung für die Tätigkeit der 
Untersuchungsorgane des MfS im einzelnen zu untersuchen und 
in diesem Zusammenhang die bisher erkannten Konsequenzen für 
die Leitung und Organisation dieser Prozesse der Untersuchungs
arbeit des MfS aufzuzeigen. In Anbetracht von uns festgestellter 
verbreiteter Unklarheiten über das Prüfungsstadium im MfS hal
ten wir es für zweckmäßig, diesen Untersuchungen eine zusammen
gefaßte Darstellung der gegenwärtig geltenden strafverfahrens- 
rechtlichen Bestimmungen vo ranzustelleji

mit Strafe bedrohter Handlungen strafunmündiger oder zurechnungs
unfähiger Personen oder mit der Untersuchung von Verfehlungen 
verbunden (vcl. $9 99 und 100 StPO).
Die st re f prozessuale Vorauss-etzuno für das Prüfungsstadium be-

der Einlsitunq eines Ermittlungsverfahrens. Die möglichen An
lässe zur Prüfung sind im § 92 Ziff. 1 - 8  StPO erschöpfend 
aufgezählt und teilweise in den 80 93 und 94 StPO erläuternd 1

1 Vgl. Referat des Gen. Minister auf der Dienstkonferenz am
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95 (1) in V e r b i n d u n g § 95 (1) und § 53 (1) StPO)..

raftat besteht und die-cesetz

In den zutreffend'ejT rällen ist dieses Ziel mit der Aufklärung

steht im Vorlienen eines offiziellen Anlasses für die Prüfung
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